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6. Polizeiſtrafgeſetzbuch .

§ 105 . Einer Geldſtrafe bis zu 100 Mark unterliegt ,
wer ohne polizeiliche Bewilligung eine Schießſtätte errichtet
oder den bei der Bewilligung von der Polizeibehörde erteilten

Anordnungen zuwiderhandelt . ! )
§ 107 . Wer ohne Beobachtung der erforderlichen Vor⸗

ſichtsmaßregeln mit Gefahr für Perſonen oder fremdes

Eigentum Sprengungen durch explodierende Stoffe vornimmt ,
wird an Geld bis zu 100 Mark beſtraft .

7 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 19 . Dezember 1887 , die Vornahme von

Sprengungen betr . “
( Geſ. ⸗ und VO Bl. Seite 445. )

Aufgrund des § 367 Ziffer 5 des Reichsſtrafgeſetzbuchs
und des § 107 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs wird verordnet ,
was folgt :

§ 1. Bei der Vornahme von Sprengungen iſt Folgen⸗
des zu beachten :

a) Die Benützung reinen Sprengöls , der Schießbaum⸗
wolle , verdorbener oder gefrorener Sprengſtoffe zum

Sprengen iſt unterſagt .
Das Sprengen mit loſem Sprengpulver iſt nur da

geſtattet , wo das Bohrloch derartig beſchaffen iſt , daß
ein Verlaufen des Pulvers ausgeſchloſſen iſt .

b) Das Schießen mit Sprengſtoffen ohne Patronen iſt
unterſagt , unbeſchadet der Beſtimmungen unter a

Abſatz 1 und 2.

) ie Erlaubnis zur Errichtung von Schießſtätten , unter welchen
bleibende Vorrichtungen zum Abhalten von Scheibenſchießen zu ver⸗

ſtehen ſind , erteilt das Bezirksamt . 8 4 d der Verordnung vom

20. September 1864 ( Reg Bl. S. 656) . Die Scheibenſchießen ſelbſt

5 Näh 5 95
beſondere Bewilligung gebunden , ſofern nicht wegen

der Nähe bewohnter Orte 8 367 Ziffer 8 des Reichsſtrafgeſetzbuchs
in Anwendung kommt .

. 2 stake

9 Wegen Sprengungen in Bergwerken vgl . die 88 33 u. ff.

8015 8 Bergpolizeiordnung vom 20. Juni 1891 , Geſ . ⸗ u. VOBl.
eite 91.
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Zu den Sprengpulverpatronen darf nur geleimtes
Papier verwendet werden .

e) Die Anſchaffung der zur Sprengarbeit benötigten
Sprengſtoffe darf nur durch den Unternehmer und deſſen
Beauftragten geſchehen . ( Zum Beſitze von Spreng⸗
ſtoffen — mit Ausnahme der aus Salpeter , Schwefel
und Kohle hergeſtellten Pulverſorten [ Bekanntmachung
vom 27 . März 1885 , Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt
Seite 204 ] — iſt nach § 1 des Reichsgeſetzes vom
9. Juni 1884 [Reichsgeſetzblatt Seite 611 und 8 1 der

Vollzugsverordnung hierzu vom 1. September 1884
[ Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt Seite 398 ] die Ge⸗

nehmigung des Bezirksamts erforderlich . )
Desgleichen darf die Verausgabung der Sprengſtoffe

nur durch den Unternehmer oder deſſen Beauftragten
erfolgen . Nur von dieſen darf der Arbeiter Spreng⸗
ſtoffe in Empfang nehmen und nur nach ihrer An⸗

weiſung darf er ſie verwenden . Die nicht verwendeten
Sprengſtoffe muß der Arbeiter vor Verlaſſen der Arbeit
dem Unternehmer oder deſſen Beauftragten an dem zur

Schier Aufbewahrung beſtimmten Orte abgeben .
auf

Loſes Pulver muß in feuerſicheren , mit feſtem Ver⸗ 5

ſchluſſe verſehenen Behältern verwahrt zur Verwend⸗

ungsſtelle gebracht werden .

d) Als Beſatzmittel dürfen nur weiche Materialien , welche
keinen Funken reißen , verwendet und es dürfen dieſe
Mittel ebenſo wie die Patronen nur mittels hölzerner
oder kupferner Dämmer ( Ladeſtöcke ) in die Bohrlöcher
gebracht werden .

a
Die Verwendung eiſerner Nadeln bei dem Beſetzen

iſt verboten .
i

e) Zündpatronen ſind loſe aufzulegen und niemals zu
drücken .

Bei Anwendung von Sprengölpräparaten darf das

Fertigſtellen der Bohrlöcher zum Anzünden durch
Einführung der Schlagpatronen und das Anzünden der

Schüſſe ſelbſt nur durch in der Sprengarbeit erfahrene
und zuverläſſige Arbeiter erfolgen .

—5 Annen
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In mit Dynamitpatronen gefüllte Bohrlöcher darf
der Ladeſtock nicht eingeſtoßen , ſondern nur vorſichtig
eingedrückt werden .

Die Patronen dürfen erſt unmittelbar vor ihrer Ver⸗

wendung mit dem Zündhütchen oder der Zündſchnur
verſehen werden . Das Zünden der Schüſſe darf nur

mittels Zündungen erfolgen , die ſo eingerichtet ſind ,
daß den dabei beſchäftigten Arbeitern genügend Zeit
bleibt , einen geſchützten Ort aufzuſuchen .

Zündruten aus Holz mit Pulver getränkt dürfen
nicht verwendet werden .

Zündſchnüre ſind vor der Verwendung auf den un⸗

unterbrochenen Zuſammenhang zu unterſuchen .
) Die Schüſſe ſind vor dem Abbrennen , wo dies möglich

und notwendig iſt , ſo mit geflochtenen Hürden , Fa⸗
ſchinen und dergl . zu decken , daß die Sprengſtüchke nicht
in gefahrbringender Weiſe umherfliegen können .
Das Anzünden der Schüſſe darf erſt geſchehen , nachdem
ein dreimaliges Warnungszeichen vermittels eines

Signalhorns , einer Glocke oder eines lauten Zurufs
gegeben worden iſt .

Bei dem erſten Zeichen haben ſich die Arbeiter min⸗

deſtens 50 Meter weit von der Sprengſtelle zu entfernen ,
bezw . ſich in den dazu beſonders vorgeſehenen Schutz⸗
raum zu begeben ; ſie müſſen dort bleiben , bis nach
erfolgter Sprengung wiederum ein Zeichen gegeben
worden iſt . Hat ein Schuß verſagt , ſo darf das Zeichen
zum Verlaſſen der geſchützten Stellung erſt gegeben
werden , nachdem ſeit dem Anzünden des letzten Schuſſes
wenigſtens 10 Minuten verfloſſen ſind .
Das Ausbohren von Schüſſen , welche verſagt haben ,
iſt verboten .

Bei den mit Sprengölpräparaten beſetzten Bohr⸗
löchern iſt das Tieferbohren etwa ſtehen gebliebener
Pfeifen ( Bohrlöcherreſte ) verboten .

Bei dem Transport der Sprengmittel in die Auf⸗
bewahrungs - und Ausgaberäume , beim Fertigen und
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Umarbeiten der Patronen , beim Beſetzen und Ab —
brennen der Schüſſe iſt das Tabakrauchen verboten .

Sprengölpräparate dürfen niemals an die Flamme
des Lichts oder in die Nähe von offenem Feuer , von
Ofen , Herden , Dampfkeſſeln ꝛc. , überhaupt an Orte
gebracht werden , wo die Temperatur über 30 R.
ſteigen kann .
Die Umarbeitung der Sprengpatronen und das Auf⸗
tauen gefrorener Sprengſtoffe darf nur unter beſonderer
Leitung und Aufſicht des Unternehmers oder ſeines
hierzu Beauftragten in geſondert gelegenen Räumen
in angemeſſener Entfernung von Gebäuden geſchehen .

Das Auftauen gefrorener Sprengſtoffe darf nur in
trockenen Behältern erfolgen , welche von außen durch
lauwarmes Waſſer erwärmt werden . Dabei iſt genau
darauf zu achten , daß das Waſſer nicht mit den Patronen
oder mit Sprengſtoffteilen in Berührung kommt .

Sprengölpräparate , die ſich zu zerſetzen beginnen ,
was durch ſtechenden Geruch und bei weiterem Fort⸗
ſchreiten auch durch Entwickelung rotbrauner Dämpfe
erkennbar iſt , müſſen aus dem Aufbewahrungsraum
ſofort entfernt und Stück für Stück nach Wegnahme
der Hülſe unter beſonderer Aufſicht in offenem Feuer
verbrannt werden .

Zum Offnen der Kiſten und Fäſſer , welche Spreng⸗
ſtoffe enthalten , dürfen keine eiſerne oder ſtählerne ,
ſondern nur hölzerne , kupferne oder bronzene Gerät —

ſchaften benützt werden .
Die Aufbewahrung der Sprengſtoffe hat ſtets unter

gutem Verſchluß ſtattzufinden . f
Die gleichzeitige Lagerung verſchiedenartiger Spreng⸗

ſtoffe in einem Aufbewahrungsraume iſt unſtatthaft .
Zündhütchen oder ſonſtige Zündſtoffe dürfen mit

den Sprengmitteln ebenfalls nicht in demſelben Raume

aufbewahrt werden .
0 5

Aufbewahrungsräume für Sprengſtoffe dürfen nicht
mit offenem Licht betreten werden . ( Im übrigen
bleiben hinſichtlich der Aufbewahrung und Lagerung
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von Sprengſtoffen die allgemeinen Vorſchriften in

88 27 ff. der Verordnung vom 6. November 1879 ,
den Verkehr mit exploſiven Stoffen betreffend [ Geſ. ⸗
und VOBl . Seite 831 ] ,1 ) maßgebend . )

§ 2. Die Vornahme von Sprengungen (§ 1) in der

Nähe von Ortsſtraßen oder anderen öffentlichen Wegen ,
öffentlichen Plätzen , Waſſerſtraßen und Eiſenbahnen iſt min⸗

deſtens vier Tage vorher dem Bezirksamt anzuzeigen .
Dieſe Anzeige kann je nach Beſchaffenheit der Umſtände

entweder nur für den einzelnen Fall , oder , wenn Sprengungen
bei einem Baue oder Betriebe vorausſichtlich häufiger not⸗

wendig werden , für die Dauer des betreffenden Baues oder

Betriebs gemacht werden .

§ 3. Dem Bezirksamt bleibt vorbehalten , gegebenfalls
anzuordnen , daß außer den in § 1 bezeichneten Vorſichts⸗
maßregeln noch beſtimmte weitere Sicherheitsvorkehrungen
angewendet werden .

Es kann namentlich angeordnet werden :

a) daß Sprengungen nur während beſtimmter Tageszeiten
und in der Nähe von Eiſenbahnen nur auf beſtimmte
Weiſungen und Signale hin vorgenommen werden

dürfen ;
b) daß während der Vornahme von Sprengungen bis zur

Beſeitigung jeder Gefahr zu rechtzeitiger Warnung
und Anhaltung der auf den Straßen , Wegen , Plätzen ,
Waſſerſtraßen und Eiſenbahnen in der Nähe der

Sprengſtelle verkehrenden Menſchen , Tiere , Fuhrwerke
und Fahrzeuge an beſtimmte Stellen in angemeſſener
Entfernung von der Sprengſtelle Wachen ausgeſtellt
oder ſonſtige geeignete Warnungszeichen zur Anwend⸗

ung gebracht werden ;
c) daß bei Sprengſtellen , die höher gelegen ſind , als die

durch Sprengungen gefährdeten Straßen ,Wege, Plätze ,
Waſſerſtraßen und Eiſenbahnen oberhalb der letzteren
zum Aufhalten des abgeſprengten und herabgleiten⸗

) Die hier genannte Verordnung vom 6. Nov . 1879 iſt erſetzt
durch die oben Seite 356 abgedruckte Verordnung vom 29. Aug . 1905 ,
den Verkehr mit Sprengſtoffen betr . ( Geſ. ⸗ und BOBl . S. 423. )
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den Materials hinreichend hohe Fangdämme , ſeitlich
Leitwerke oder ähnliche Vorrichtungen angebracht
werden .

Die getroffenen Anordnungen ſind , ſowie dies nötig oder
angemeſſen erſcheint , rechtzeitig öffentlich bekannt zu machen .

Derartige weitergehende Anordnungen können je nach
Erfordern auch im Wege der orts - oder bezirkspolizeilichen
Vorſchrift getroffen werden .

§ 4. Für die Einhaltung der Vorſchriften in den 88 1
und 2, ſowie für die Erfüllung der nach § 3 Abſatz 1 bis 4
getroffenen Anordnungen iſt in erſter Reihe der Unternehmer
oder Leiter der Sprengarbeit verantwortlich . Derſelbe iſt auch
verpflichtet dafür Sorge zu tragen , daß die Vorſchriften und

Anordnungen von den bei ihm beſchäftigten Arbeitern befolgt
werden .
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